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Anlage 1: Stiftungsgeschäft  
 
Die Stadt Biberach errichtet durch das nachfolgende Stiftungsgeschäft  
die rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts: 
 
Wieland-Stiftung Biberach.  
 
Die Stiftung hat ihren Sitz in 88400 Biberach an der Riss. 
 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung. 
Die Stiftung wird von der Stadt Biberach ausgestattet 


• mit den Beständen des Wieland-Museums Biberach  
laut Bestandsverzeichnis 


• und mit einem Stiftungsvermögen von 2.500.000 Euro,  
dokumentiert durch Gemeinderatsbeschluss vom 5. Mai 2008. 


 
Die Stiftung wird durch einen aus drei Personen bestehenden Vorstand und durch ein höchs-
tens 25 Personen umfassendes Kuratorium verwaltet und beaufsichtigt. 
 
Vorsitzender des Vorstandes ist der Oberbürgermeister der Stadt Biberach, Thomas Fettback. 
 
Zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes werden bestellt: 


• der Präsident der Wieland-Gesellschaft e.V., 
Dr. Ferdinand G. Flechtner 


• der Sprecher des Wissenschaftsrates der Wieland-Stiftung Biberach,  
Prof. Dr. Dieter Martin 


 
Die weiteren Einzelheiten über die Organisation der Stiftung und die Verwirklichung des 
Zwecks sind in der Stiftungssatzung geregelt, die Gegenstand dieses Stiftungsgeschäfts ist. 
 
 
 
 
Thomas Fettback 
Oberbürgermeister 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
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Anlage 2: Satzung der Wieland-Stiftung Biberach 
 
 
Präambel 
 
Die Stadt Biberach an der Riss errichtet hiermit eine rechtsfähige kommunale Stiftung des 
bürgerlichen Rechts. 
 
Christoph Martin Wieland, sein Werk, sein Leben und Wirken sowie seine Wirkungsgeschichte 
sind untrennbar mit seiner Heimatstadt Biberach verbunden. Der Poet, Former der deutschen 
Sprache und Aufklärer, der Übersetzer, Humorist, Philosophieprofessor, Prinzenerzieher und 
politische Journalist nahm neun Jahre lang auch die Funktionen eines Ratsherrn und hohen 
Beamten in der freien Reichsstadt wahr. In dieser Biberacher Zeit schaffte er den Durchbruch 
zum meistgelesenen deutschen Autor des 18. Jahrhunderts.  
 
Schon 1793 unterstützte der Biberacher Magistrat das ambitionierte und risikoreiche Unter-
nehmen des Leipziger Verlegers Göschen, eine 42-bändige Gesamtausgabe herauszubringen, 
mit 22 Subskriptionen. Seit September 1907 existiert in Biberach ein Wieland-Museum, das 
der privaten Initiative des Unternehmers Reinhold Schelle und dem von ihm mitbegründeten 
„Kunst- und Altertumsverein“ als Museumsträger zu verdanken ist. Vor allem private Gönner 
und Mäzene, darunter auch einige Nachfahren Wielands, ließen die Bestände zu einem stattli-
chen Fundus anwachsen. Die fortschreitende Rekonstruktion von Wielands Weimarer Biblio-
thek, wertvolle Erstausgaben und eine Briefsammlung begründen den internationalen Ruf des 
zum Museum gehörenden Wieland-Archivs. 
 
Das Wieland-Museum ging 1972 in das Eigentum der Stadt Biberach über und wurde mit den 
Archivbeständen der „Bürgerlichen Komödiantengesellschaft“ von 1686 und den Sammlungen 
zu den Wieland-Zeitgenossen Justin-Heinrich Knecht und Sophie La Roche vereinigt. 
 
Seit 1963 gibt es Bestrebungen, das Wieland-Museum in eine Stiftung zu überführen. Die Kul-
turberichte der Stadtverwaltung von 1995 und 2002 greifen diese Ziele erneut auf. Durch die 
Gründung der Wieland-Gesellschaft e.V. im Jahre 2006 bekam dieses Anliegen den entschei-
denden Impuls, dem die Stadt Biberach durch die nachstehende Satzung Rechtskraft verleiht. 
 
 
§ 1 Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr 


 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Wieland-Stiftung Biberach“. 
(2) Sie ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren 


Sitz in Biberach an der Riss. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 


 
§ 2 Stiftungszweck 


 
(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und For-


schung. 
(2) Die Stiftung ist Trägerin des Wieland-Museums Biberach und seiner Sammlungen. 
(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch alle Maßnahmen, die das An-


denken an Christoph Martin Wieland wach halten, die das Verständnis für sein Leben 
und sein Werk fördern, die für die Menschen, besonders in seiner Heimatstadt und hier 
auch für junge Menschen, Anreize schaffen, sich mit Wielands Schriften, seinen Ansich-
ten und seiner Wirkungsgeschichte zu beschäftigen. 
 
 
Dies geschieht vor allem durch 
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• die Aufbewahrung der Museums- und Archivbestände zu bestmöglichen 
konservatorischen Bedingungen, deren Sicherung, Pflege und weitere Ent-
wicklung; 


• die Erschließung der Bestände des Wieland-Archivs; 
• das Zugänglichmachen der Bestände des Wieland-Archivs für die internati-


onale Forschung; 
• die Fortsetzung der Rekonstruktion der Bibliothek von Christoph Martin 


Wieland; 
• die Fortführung der Wieland-Studien; 
• die öffentliche Aus- und Darstellung von Leben und Werk Wielands, von Ex-


ponaten des Archivs und des Museums, von Publikationen und Forschungs-
ergebnissen, mittels geeigneter Medien wie z.B. Ausstellungen, Vorträge, 
Führungen, Symposien, Druckerzeugnisse und Internetpräsentationen, vor 
allem in Biberach, aber auch in Oßmannstedt und an anderen Orten; 


• die Initiierung, Unterstützung und Durchführung von wissenschaftlichen 
und kulturellen Veranstaltungen;  


• die Unterstützung von Forschungsvorhaben; 
• die Förderung von Maßnahmen zum Erwerb von Beständen für das Wie-


land-Archiv; 
• die Kooperation mit Einrichtungen und Institutionen, die ähnliche Ziele ver-


folgen. 
 
Mit der Geschichte der Stadt Biberach und dem Leben und Werk Christoph Martin Wie-
lands ist die Person und das literarische Schaffen der Sophie von La  Roche geb. Guter-
mann eng verbunden. Die Stiftung nimmt sich daher ihrer in gleicher Weise an. 
 
Weitere Aufgaben der Stiftung sind die Aufbewahrung, Pflege, Erforschung und Prä-
sentation von Archivalien, Objekten, Medien und Exponaten, die im Zusammenhang 
mit der Biberacher Theatergeschichte, insbesondere der bürgerlichen Komödiantenge-
sellschaften, und mit der Person des Komponisten und Musikdirektors Justin Heinrich 
Knecht stehen. 


 
§ 3 Gemeinnützigkeit 


 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 


des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 


Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 


(3) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 


(4) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst; der Vorsitzende kann die Durchführung be-
stimmter Geschäfte auf einzelne Vorstandsmitglieder übertragen. Die Stiftung kann 
sich bei der Aufgabenerfüllung auch Hilfspersonen im Sinne des § 57 (1) Satz 2 der AO 
bedienen.  


 
§ 4 Stiftungsvermögen 


 
(1) Das Stiftungsvermögen ergibt sich aus dem Stiftungsgeschäft. Hiervon darf ein Kapi-


talgrundstock in Höhe der von der Stadt Biberach eingebrachten Beteiligung nicht an-
gegriffen werden. 


(2) Die Organe der Stiftung haben unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze einen an-
gemessenen Ertrag des Stiftungsvermögens anzustreben. Das Stiftungsvermögen ist, 
im Rahmen des nach Gemeinnützigkeitsrecht Zulässigen, in seinem realen Wert zu er-
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halten. Es darf nur veräußert oder belastet werden, wenn von dem Verkaufserlös 
gleichwertiges Vermögen erworben wird. 


(3) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen (Beträge, Rechte und sonstige Ge-
genstände) des Stifters oder Dritter erhöht werden. Die Organe der Stiftung sollen dar-
auf hinwirken, dass insbesondere Zuwendungen Dritter das Stiftungsvermögen stär-
ken. Werden Zuwendungen nicht ausdrücklich zum Vermögen gewidmet, so dienen sie 
unmittelbar, ausschließlich und zeitnah den in § 2 genannten Zwecken. 


(4) Auf die Wirtschaftsführung der Stiftung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung 
Anwendung.  


(5) Die Stadt Biberach hat die Rechte nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz. Darüber hin-
aus wird das Recht zur überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
nach Maßgabe des § 114 (1) GemO BW eingeräumt.  


 
§ 5 Verwendung der Vermögenserträge, Spenden und Zuwendungen 


 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, aus Zu-


wendungen und Spenden. 
(2) Die Stiftung kann ihre Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies 


erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten Zwecke nachhaltig erfüllen zu können und 
soweit für die Verwendung der Rücklage konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen beste-
hen. 


(3) Im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen können zur Werterhaltung Teile der jährli-
chen Erträge einer freien Rücklage oder dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. 


(4) Ein Rechtsanspruch Dritter auf Gewährung der jederzeit widerruflichen Förderleistun-
gen aus der Stiftung besteht aufgrund dieser Satzung nicht. 


 
§ 6 Organe der Stiftung 


 
(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand, das Kuratorium, der Wissenschaftsrat und der 


Ehrensenat. 
(2) Für den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder der Stiftungsorgane kann das Kuratori-


um eine in ihrer Höhe angemessene Pauschale oder eine Vergütung beschließen. So-
fern Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädigungen gezahlt werden sollen, kann der 
Vorstand hierüber im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde Richtlinien erlassen. 


(3) Sitzungen der Stiftungsorgane sind in der Regel nicht öffentlich. Das jeweilige Organ 
kann mit einfacher Mehrheit grundsätzlich oder für bestimmte Sitzungen oder für be-
stimmte Sitzungsgegenstände die Öffentlichkeit herstellen. Der Kulturverantwortliche 
der Stadtverwaltung Biberach ist befugt, an den Sitzungen der Stiftungsorgane mit be-
ratender Stimme teilzunehmen. 


 
§ 7 Vorstand 


 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. 
(2) Der Vorsitzende des Vorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Biberach.  
(3) Dem Vorstand der Stiftung gehören weiter an: 


• der Präsident der Wieland-Gesellschaft e.V. 
• der Sprecher des Wissenschaftsrates der Wieland-Stiftung 


(4) Das Vorstandsamt endet mit dem Erlöschen der Funktion des Vorstandsmitgliedes in 
der jeweiligen Institution.  


(5) Der Vorsitzende und sein allgemeiner Stellvertreter nach § 49 GemO BW vertreten die 
Stiftung jeweils gerichtlich und außergerichtlich gemäß § 26 BGB. Im Innenverhältnis 
wird bestimmt, dass der allgemeine Stellvertreter von seiner Vertretungsbefugnis nur 
Gebrauch machen darf, wenn der Vorsitzende verhindert ist oder ihn mit seiner Vertre-
tung beauftragt. 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
sind,  aus Gründen der Lesbarkeit, die weiblichen Substantivformen automatisch mitgemeint. 







5/9 


(6) Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
angezeigt. Die Wahlniederschriften, die Annahmeerklärungen und sonstigen Beweis-
unterlagen über Vorstandsergänzungen sind beizufügen. 


(7) Der Vorsitzende kann sich im Verhinderungsfall von seinem allgemeinen Stellvertreter  
nach § 49 GemO BW vertreten lassen, die übrigen Vorstandsmitglieder jeweils durch 
ihren rechtlichen Stellvertreter. 


 
§ 8 Aufgaben des Vorstandes 


 
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Stiftung. 
(2) Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere die ordnungsgemäße, gewissenhafte und 


sparsame Verwaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel, die Auswahl 
und Anstellung sowie die Dienst- und Fachaufsicht der Geschäftsführung und deren 
Mitarbeiter. 


(3) Der Vorstand erstellt vorab, nach den Regeln des § 14 (1) EigBG, einen jährlichen Wirt-
schaftsplan, der die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben enthält. In Anlehnung 
an § 16 (1) EigBG erstellt der Vorstand den Jahresabschluss und einen Lagebericht. Der 
Abschluss wird von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe geprüft und dem 
Kuratorium zur Beschlussfassung sowie der Stiftungsaufsicht, entsprechend den ge-
setzlichen Vorschriften vorgelegt. 


(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(5) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Kuratoriums teil. Mitglieder des Vorstands 


können nicht zugleich Kuratoriumsmitglieder sein.  
 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes 


 
(1) Beschlüsse des Vorstandes werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Der Vorstand 


wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich unter Angabe der 
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einberu-
fen. Sitzungen sind ferner binnen sechs Wochen einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Mitglieder des Vorstandes dies verlangen. 


(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens 
zwei Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende, anwesend oder vertreten sind. Ladungs-
fehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und niemand wider-
spricht. 


(3) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern die Satzung nicht Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Überstimmt die Mehrheit des Vor-
standes den Vorsitzenden, so kann dieser die Beschluss-Sache dem Kuratorium zur 
endgültigen Entscheidung vorlegen. 


(4) Wenn kein Mitglied des Vorstandes widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen 
oder fernmündlichen Umlaufverfahren oder auf elektronischem Wege gefasst werden. 
In diesem Fall müssen alle Vorstandsmitglieder der Beschluss-Sache zustimmen und 
nachträglich eine entsprechende Aktennotiz unterzeichnen. 


(5) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem 
Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Vorstandes und dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums zur Kenntnis zu bringen.  


 
§ 10 Kuratorium 


 
(1) Das Kuratorium besteht aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern. Stimm-


berechtigte Kuratoriumsmitglieder können sich durch ein anderes stimmberechtigtes 
Kuratoriumsmitglied vertreten lassen. 


(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder beträgt mindestens sieben, höchstens zehn. 
Sieben Mitglieder werden vom Gemeinderat der Stadt Biberach aus seiner Mitte beru-
fen.  
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(3) Die weiteren stimmberechtigten Mitglieder, die nicht Mitglied des Gemeinderats sind, 
werden auf Vorschlag des Vorstandes von den stimmberechtigten Mitgliedern des Ku-
ratoriums gewählt. 


(4) Je ein beratendes Mitglied des Kuratoriums wird von den folgenden Einrichtungen ent-
sandt und abberufen: 


• Wieland-Gesellschaft e.V. 
• Dramatischer Verein e.V. Biberach  
• Gesellschaft für Heimatpflege e.V. Biberach 
• Deutsches Literaturarchiv in Marbach 
• Klassik-Stiftung Weimar 
• Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur 
• Freunde des Goethe-Nationalmuseums e. V. 


Als beratendes Mitglied gehört dem Kuratorium außerdem an: 
• bis zu deren Fertigstellung ein Vertreter der Herausgeberschaft der histo-


risch-kritischen Wieland-Gesamtausgabe („Oßmannstedter Edition“) 
(5) Weitere beratende Mitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes mit der Mehrheit 


der stimmberechtigten Mitglieder des Kuratoriums berufen werden. Die Höchstzahl 
der nicht stimmberechtigten Mitglieder beträgt fünfzehn. 


(6) Scheidet ein Kuratoriumsmitglied aus, so bestimmt die Institution, dem das ausschei-
dende Mitglied angehört, einen Nachfolger.  


(7) Ausscheidende Kuratoriumsmitglieder nach den Ziffern (3) und (5) können, müssen 
aber nicht ersetzt werden.  


(8) Das Kuratorium wählt aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder mit einfacher 
Mehrheit einen Vorsitzenden und einen Stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsit-
zende muss Mitglied des Gemeinderats der Stadt Biberach sein. 


(9) Die Amtszeit der stimmberechtigten Kuratoriumsmitglieder und der Mitglieder nach 
Ziffer (5)  ist an die Amtszeit des Gemeinderates gebunden. Das Amt eines Kuratori-
umsmitglieds endet außerdem mit dem Ausscheiden aus der Funktion, die für seine 
Mitgliedschaft im Kuratorium bestimmend war. Das Kuratoriumsmitglied bleibt in die-
sen Fällen so lange im Amt, bis ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt endet ferner durch 
Tod oder durch Niederlegung, die jederzeit zulässig ist.  


 
§ 11 Aufgaben und Beschlussfassung des Kuratoriums 


 
(1) Das Kuratorium berät und unterstützt den Vorstand im Rahmen des Stiftungszwecks 


gemäß dieser Stiftungssatzung, um diesen so wirksam wie möglich zu erfüllen. Das Ku-
ratorium entscheidet außerdem in allen grundsätzlichen Angelegenheiten nach Maß-
gabe der Satzung in eigener Verantwortung. Das Kuratorium legt auch fest, welche 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sind. 


(2) Das Kuratorium nimmt den Jahresbericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und 
den Finanzbericht des Vorstands entgegen, bestätigt die Recht- und Ordnungsmäßig-
keit der Zweckerfüllung, stellt die Jahresrechnung einschließlich Vermögensübersicht 
fest und beschließt den Wirtschaftsplan. 


(3) Das Kuratorium macht allgemeine Vorgaben und erstellt Richtlinien für die Verwen-
dung von Stiftungsmitteln. 


(4) Das Kuratorium beschließt ggf. über eine Aufwandsentschädigung nach § 6 (2) dieser 
Satzung. 


(5) Das Kuratorium wirkt bei Personalentscheidungen nach § 14 mit. 
(6) Das Kuratorium entscheidet nach den Maßgaben der §§ 15 und 16 dieser Satzung über 


Satzungsänderungen, insbesondere über die Änderung des Stiftungszwecks und die 
Zusammenlegung oder Aufhebung der Stiftung. 


(7) Die beratenden Mitglieder des Kuratoriums sorgen insbesondere für die institutionelle 
Vernetzung der Wieland-Stiftung mit den von ihnen vertretenen Einrichtungen. Sie 
vertreten die Interessen ihrer Einrichtung gegenüber der Stiftung und umgekehrt. 
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(8) Das Kuratorium kommt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zu-
sammen. Außerordentliche Sitzungen sind einzuberufen, wenn mindestens fünf Mit-
glieder oder der Vorstand dies verlangen. Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Ge-
schäftsführung gemäß § 14 dieser Satzung nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums 
teil. Der Vorstand oder einzelne Mitglieder können nur von der Sitzung ausgeschlossen 
werden, wenn dafür gewichtige Gründe vorliegen und die Mehrheit der stimmberech-
tigten Kuratoriumsmitglieder dies verlangt. Weitere Sachverständige können bei Be-
darf zugezogen werden. 


(9) Die Einladung erfolgt durch den Vorsitzenden des Kuratoriums, schriftlich, unter Beifü-
gung der Tagesordnung. Wissenschaftsrat und Ehrensenat werden über die Einladung 
informiert. Tagesordnungspunkte, die nicht mit der Einladung verschickt wurden, kön-
nen dann behandelt werden, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Kuratoriums-
mitglieder dies zulässt. 


(10) Beschlüsse des Kuratoriums werden auf Sitzungen gefasst. Das Kuratorium wird vom 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich, 
unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zu einer 
Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner binnen sechs Wochen einzuberufen, wenn 
mindestens ein Viertel der Kuratoriumsmitglieder oder der Vorstand dies verlangen. 


(11) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die 
Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder, unter ihnen der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter, anwesend sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn das Gremium be-
schlussfähig ist und niemand widerspricht. 


(12) Das Kuratorium trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, sofern die Satzung nicht Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Kuratoriumsvorsitzenden den Ausschlag.  


(13) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem 
Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Kuratoriums, des Vor-
standes, des Wissenschaftsrats und des Ehrensenats, möglichst binnen 14 Tagen, zur 
Kenntnis zu bringen. 


 
§ 12 Bestellung, Aufgaben und Beschlussfassung des Wissenschaftsrats 


 
(1) Die Mitglieder des vom Gemeinderat der Stadt Biberach am 26. 2. 2007 bestellten Wis-


senschaftsrats werden von der Stiftung übernommen. Neue Mitglieder werden vom 
Kuratorium mit einfacher Mehrheit gewählt. Vorstand, Ehrensenat und Geschäftsfüh-
rung können Vorschläge unterbreiten. Ebenso werden Mitglieder vom Kuratorium ab-
berufen oder ausscheidende Mitglieder ersetzt. Gegen das einstimmige Votum des Eh-
rensenats oder des Wissenschaftsrats kann kein Mitglied des Wissenschaftsrats er-
nannt oder abberufen werden. 


(2) Der Wissenschaftsrat berät und unterstützt den Vorstand und die Geschäftsführung 
bei der Erfüllung des Stiftungszwecks gemäß dieser Stiftungssatzung, um diesen so 
wirksam wie möglich zu erfüllen.  


(3) Insbesondere wirkt der Wissenschaftsrat an der Formulierung von konkreten Arbeits-
zielen und Projekten im Rahmen der allgemeinen Vorgaben des Kuratoriums mit. Er 
setzt, unter Einhaltung der finanziellen Rahmenbedingungen, die Maßstäbe für die 
Qualitätskontrolle und wirkt an der Ressourcenabschätzung mit. Er berät die Stiftung 
in wissenschaftlichen Detailfragen, hält den Kontakt zu Universitäten und anderen Bil-
dungseinrichtungen, hilft bei der Antragsformulierung und gibt Hinweise zur Öffent-
lichkeitsarbeit und Publikationstätigkeit. 


(4) Der Wissenschaftsrat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher und dessen Stellvertreter. 
Der Sprecher ist Mitglied des Vorstandes. 


(5) Der Wissenschaftsrat tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Die Einladung er-
folgt durch die Geschäftsführung, im Einvernehmen mit dem Sprecher. Die Geschäfts-
führung nimmt an den Sitzungen teil und führt Protokoll. 


(6) Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates können auf Antrag eines Mitglieds per Be-
schluss erteilt werden. Beschlüsse werden mehrheitlich gefällt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
sind,  aus Gründen der Lesbarkeit, die weiblichen Substantivformen automatisch mitgemeint. 
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(7) Der Wissenschaftsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind. 


(8) Sitzungen des Wissenschaftsrats werden protokolliert. Das Protokoll wird unmittelbar 
dem Vorstand, der Geschäftsleitung und den Mitgliedern des Wissenschaftsrates zuge-
stellt  


 
§ 13 Ehrensenat 


 
(1) Persönlichkeiten, die sich als Teil ihres Lebenswerkes um Christoph Martin Wieland o-


der Sophie von La Roche, um das Wieland-Museum oder die Wieland-Stiftung verdient 
gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes durch das Kuratorium in den Eh-
rensenat berufen und abberufen werden. Der durch diese Berufung zu ehrende Perso-
nenkreis umfasst insbesondere verdiente Wissenschaftler, Publizisten, Pädagogen, Stif-
ter und Mäzene. 


(2) Die Berufung erfolgt auf Lebenszeit. Vor der Abberufung hat eine Anhörung zu erfol-
gen. 


(3) Der Ehrensenat kann vom Stiftungsvorstand bei Bedarf zu Sitzungen einberufen wer-
den. 


(4) Der Ehrensenat wirkt nach § 12 (1) an der Berufung bzw. Abberufung der Mitglieder 
des Wissenschaftsrates mit. 


 
§14 Geschäftsführung  


 
(1) Der Vorstand bestellt zu seiner Unterstützung bei der Führung der laufenden Geschäf-


te einen Geschäftsführer. Die Bestellung erfolgt nach Zustimmung des Kuratoriums. 
(2) Die Geschäftsführung kann in Personalunion die Aufgaben der Leitung des Wieland-


Museums und dessen Einrichtungen wahrnehmen. 
(3) Der Geschäftsführer ist besonderer Vertreter der Stiftung gemäß § 30 BGB. Weitere 


hauptamtlich tätige Personen können ebenfalls vom Vorstand zu besonderen Vertre-
tern nach § 30 BGB bestellt werden, sofern sie Geschäftsführungsaufgaben wahrneh-
men. Der Umfang der Vertretung ergibt sich aus dem jeweils zugewiesenen Geschäfts-
bereich und wird im Geschäftsführervertrag sowie in der vom Vorstand verabschiede-
ten Geschäftsordnung festgehalten, die auch die Anstellung der hauptamtlich tätigen 
Personen regelt. 


(4) Der Geschäftsführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Stiftungsor-
gane teil. Der Geschäftsführer führt die laufenden Geschäfte der Stiftung im Auftrag 
und im Einvernehmen mit dem Vorstand, in enger Zusammenarbeit mit dem Wissen-
schaftsrat und im Rahmen der dafür geltenden Beschlüsse des Kuratoriums.  


 
§ 15 Satzungsänderungen 


 
(1) Das Kuratorium der Stiftung kann mit Zustimmung des Stifters Änderungen der Sat-


zung beschließen, soweit sie zur Anpassung an geänderte Verhältnisse geboten er-
scheinen oder die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern bzw. wenn sich zur Auf-
rechterhaltung des Stiftungsbetriebs die Notwendigkeit dazu ergibt. Änderungen dür-
fen den Stiftungszweck nicht berühren, müssen den ursprünglichen Willen des Stifters 
beachten und dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht gefährden. 


(2) Die Änderungsbeschlüsse bedürfen jeweils einer Mehrheit von 2/3 der stimmberech-
tigten Kuratoriumsmitglieder nach § 10 (2) und (3). 


 
§ 16 Zweckerweiterung, Zweckänderung, Zusammenlegung, Auflösung 


 
(1) Das Kuratorium der Stiftung kann mit Zustimmung des Stifters der Stiftung einen wei-


teren Zweck geben, der dem ursprünglichen Zweck verwandt ist und dessen dauernde 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
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Soweit in diesen Texten männliche Substantive zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
sind,  aus Gründen der Lesbarkeit, die weiblichen Substantivformen automatisch mitgemeint. 


und nachhaltige Verwirklichung ohne Gefährdung des ursprünglichen Zwecks gewähr-
leistet erscheint. 


(2) Das Kuratorium der Stiftung kann mit Zustimmung des Stifters die Änderung des Stif-
tungszwecks, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder die Auflösung der 
Stiftung beschließen, wenn die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-
zwecks unmöglich geworden ist oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Er-
füllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint. Die Beschlüsse dürfen die 
Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen 


(3) Die Änderungsbeschlüsse bedürfen jeweils einer Mehrheit von 2/3 der stimmberech-
tigten Kuratoriumsmitglieder nach § 10 (2) und (3). 


 
§ 17 Vermögensanfall 


 
Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder beim Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vermögen an die Stadt Biberach mit der Auflage, es unmit-
telbar und ausschließlich selbstlos für gemeinnützige Zwecke zu verwenden, die dem 
Stiftungszweck möglichst nahe kommen.  


 
§ 18 Ergänzende Vorschriften und Inkrafttreten 


 
(1) Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften des Stiftungs-


gesetzes und der Gemeindeordnung bzw. die sie ergänzenden oder ändernden Rechts-
vorschriften. Insbesondere sind Veränderungen in der Zusammensetzung des vertre-
tungsberechtigten Stiftungsorgans der Stiftungsbehörde durch die Geschäftsführung 
unaufgefordert und zeitnah anzuzeigen. Die Jahresrechnung mit einer Vermögens-
übersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks sowie der Feststel-
lungsbeschluss des Kuratoriums gem. § 11 (2) dieser Satzung  ist der Stiftungsbehörde 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden Geschäftsjahres unaufgefordert 
vorzulegen. Sämtliche Beschlüsse nach §§ 15, 16 und 17 dieser Satzung bedürfen zu ih-
rer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde und der Zustimmung 
des zuständigen Finanzamts. 


(2) Die Satzung tritt mit dem Tag der Zustellung der Anerkennungsurkunde in Kraft. 
 
 
 
Biberach an der Riss, den 
 
 
 
Thomas Fettback,   
Oberbürgermeister  
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Anlage 3: Rahmenvereinbarung über die Übereignung des Wieland-Museums, die Nutzung 
von Räumlichkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen 
 


Präambel 
 
Im Rahmen des Vollzugs der Stiftungserrichtung und der Übernahme des Wieland-Museums 
sind auf die Wieland-Stiftung Biberach die Bestände des Wieland-Museums zu übertragen, der 
Wieland-Stiftung Biberach ein Nutzungsrecht an den vom Wieland-Museum bisher genutzten 
Räumlichkeiten einzuräumen und der Bezug von Verwaltungsleistungen durch die Wieland-
Stiftung Biberach zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs zu regeln. In den nachfolgen-
den Vereinbarungen werden dazu die wesentlichen Rahmenbedingungen festgelegt, die durch 
detaillierte Vereinbarungen zwischen der Stadt Biberach und der Wieland-Stiftung Biberach zu 
konkretisieren und zu ergänzen sind.  
 
 
I. Übereignung des Wieland-Museums einschließlich seiner Bestände 
 
§ 1 Vertragsgegenstand, Übereignung 
 
Die Stadt Biberach ist Eigentümerin des Wieland-Museums Biberach und all seiner Bestände 
gemäß anliegenden Inventarlisten, die Gegenstand dieses Vertrages sind. Die Stadt Biberach 
überträgt hiermit ihr Eigentum an dem in Satz 1 genannten Vertragsgegenstand auf die 
rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts Wieland-Stiftung Biberach, die die-
se Übertragung hiermit annimmt. Die Übergabe erfolgt nach Anerkennung der Stiftung durch 
die Stiftungsbehörde. 
 
§ 2 Vertragsbedingungen 
 
Für die Übertragung gelten die folgenden Vertragsbedingungen: 
 
(1) Die Bestände des Wieland-Archivs und seine Bestandteile (Theaterarchiv, Knecht-


Archiv, Sophie von La Roche etc.) gemäß Anlage 4a sowie die musealen Bestände und 
gemäß Anlage 4b werden zu bestmöglichen konservatorischen Bedingungen nach dem 
jeweils neuestem Stand bewahrt und gesichert.  


(2) Die Bestände des Wieland-Archivs und die musealen Bestände werden gepflegt und 
durch Ankäufe weiterentwickelt. 


(3) Die Bestände des Wieland-Archivs werden erschlossen und der internationalen For-
schung dauerhaft zur Verfügung gestellt. 


(4) Die Rekonstruktion der Bibliothek von Christoph Martin Wieland wird fortgesetzt. 
(5) Die Wieland-Studien werden fortgeführt. 
(6) Die Erträge der Forschung werden durch geeignete Präsentationsformen insbesondere 


in Biberach und Ossmannstedt sichtbar gemacht.  
(7) Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass Bestände des Wieland-Museums Bi-


berach nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt Biberach veräußert werden dürfen. 
 
 
 
II. Überlassung von Räumen zur Nutzung 
 
§ 3 Vertragsgegenstand 
 
(1) Die Stadt Biberach überlässt der Wieland-Stiftung Biberach die vom Wieland-Museum 


derzeit genutzten Räume in vollem Umfang zur weiteren Nutzung.  
Es handelt sich um 


a) das Dachgeschoss in den Notariaten, Zeppelinring 56 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive  zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
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b) Ausstellungs- und Hintergrundsräume in der Zeughausgasse 4 
c) die Wieland-Gartenhäuser in der Saudengasse 10/1 
d) Magazinflächen im Museum 


(2) Falls diese Räume nicht mehr zu Verfügung stehen, verpflichtet sich die Stadt Biberach, 
unmittelbar für möglichst gleichwertigen Ersatz zu sorgen.  


 
§ 4 Gebäudeunterhaltung, Wartung und Kostentragung 
 
Die Stadt Biberach trägt im Rahmen der Nutzungsüberlassung nach § 3 die Kosten für: 


(1) Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Einrichtung 
(2) Wartungskosten und Mieten 
(3) Bewirtschaftungskosten und Versicherungen 
(4) Verwaltungskostenbeiträge 
(5) Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung) 
 
 
 


III. Tragung von Sachkosten, Erbringung von Dienstleistungen 
 
§ 5 Tragung von Sachkosten durch die Stadt Biberach,  
Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur 
 
(1) Die Stadt Biberach trägt im Rahmen der für die Wieland-Stiftung Biberach im 


Haushaltsplan der Stadt Biberach jeweils bereitgestellten Mittel bis auf weiteres 
folgenden Aufwand: 


• die Kosten für die Ausstattung im Bereich der Informationstechnologie und Kom-
munikation (IuK-Ausstattung,Hardware, Standardsoftware, Geräte der Telekom-
munikation, Verbrauchsmittel) 


• die Kosten für die Büro-Ausstattung und die Geschäftsausgaben.  
 
(2) Die Wieland-Stiftung Biberach kann darüber hinaus am städtischen IuK-Verwaltungs-


netz teilnehmen. In diesem Fall gelten analog die städtischen Standards, Dienstanwei-
sungen und Datenschutzbestimmungen. Büroausstattung und -beschaffungen können 
von der Wieland-Stiftung Biberach im Einvernehmen mit dem städtischen Gebäude-
management selbständig beschafft werden. Die Wieland-Stiftung Biberach kann 
Verbrauchsmaterialien entweder über die Stadt Biberach oder selbständig beschaffen, 
wenn sicher gestellt ist, dass die qualitativen Standards der Stadt Biberach und die 
Wirtschaftlichkeit eingehalten sind. Die Geschäftsausgaben (nach Anlage 5 Haushalts-
plan) einschließlich Kopierkosten übernimmt bis auf weiteres die Stadt Biberach. 


 
§ 6 Abwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie 
 
(1) Software und Geräte, die im Verwaltungsnetz eingesetzt werden, beschafft die EDV-


Abteilung. Im Einzelfall kann mit deren Zustimmung anders verfahren werden. 
(2) Spezifische Anwendungssoftware wird von der Wieland-Stiftung Biberach ausgewählt 


und bezahlt. Die Beschaffung ist mit der EDV-Stelle abzustimmen. Peripheriegeräte 
außerhalb des Verwaltungsnetzes können durch die Wieland-Stiftung Biberach be-
schafft werden. Die Beschaffung ist mit der EDV-Abteilung abzustimmen. Erfolgt die 
Abstimmung nicht, entfällt der Support für die Anschaffungen durch die EDV-Stelle. 


(3) PCs werden von der EDV-Abteilung im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der 
Wieland-Stiftung Biberach beschafft. Ersatzbeschaffung erfolgt i.d.R. nach 5 Jahren. 


(4) Rechnungen werden nach Abzeichnung durch die Wieland-Stiftung Biberach von der 
Stadt Biberach angewiesen. 


Soweit in diesen Texten männliche Substantive  zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
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Soweit in diesen Texten männliche Substantive  zur Beschreibung von Funktionen verwendet werden,  
sind, aus Gründen der Lesbarkeit, die weiblichen Formen automatisch mitgemeint. 


(5) Für die IuK-Kosten gilt analog zur Praxis des Kulturbudgets: Die auf die Wieland-
Stiftung Biberach entfallenden Umlageanteile der IuK-Gemeinkosten werden von der 
Stadt Biberach getragen. Die der Wieland-Stiftung Biberach unmittelbar zuordenbaren 
IuK-Kosten werden von ihr getragen. 


 
§ 7 Personalverwaltung 
 
Die städtische Personalstelle erbringt unentgeltlich als Dienstleistung für die Wieland-Stiftung 
Biberach sämtliche Leistungen im Bereich der Personalverwaltung inklusive der Entgeltab-
rechnung.  
 
§ 8 Organisatorische Zusammenarbeit mit der Stadt Biberach 
 
Die Vertragspartner verabreden, zu prüfen, wie die Wieland-Stiftung Biberach, nach den Maß-
gaben der Satzung, analog zu oder in Anlehnung an die Verfahrensweisen eines Eigenbetriebs, 
als selbständige Einheit am Haushaltswesen teilnehmen kann. 
 
 
 
IV. Gemeinsame Bestimmungen 
 
§ 9 Kündigung 
 
Die vorstehend getroffenen Regelungen stellen von einander unabhängige Vereinbarungen 
dar. Die in den Abschnitten II. und III. getroffenen Regelungen können jeweils gesondert ge-
kündigt werden. Die Kündigung ist jederzeit unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr 
zum 31.12.  zulässig, erstmals jedoch zum 31.12.2011, die Kündigung der in Abschnitt II. ge-
troffenen Regelungen durch die Stadt Biberach jedoch nur aus wichtigem Grund. Das Recht zur 
fristlosen Kündigung aller in Abschnitt II. und III. getroffenen Regelungen aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
 
§ 10 Vertragsanpassungen 
 
Die Vertragspartner verabreden, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die wirtschaftliche 
Lage der Wieland-Stiftung Biberach es erlaubt, an die Stadt Biberach für die Nutzungsüberlas-
sung (§§ 3 und 4) ein angemessenes Nutzungsentgelt zu leisten. Die Wieland-Stiftung Bibe-
rach ist verpflichtet, eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Biberach einzugehen, 
wenn die erwirtschafteten Mittel ein solches Nutzungsentgelt ermöglichen, ohne die Erfüllung 
des Stiftungszwecks im Kern zu beeinträchtigen. 
 
Im gegenseitigen Einvernehmen können die getroffenen Vereinbarungen jederzeit angepasst 
oder aufgehoben werden. 
 
§ 11 Wirksamwerden der Rahmenvereinbarung 
 
Diese Rahmenvereinbarung wird mit ihrer Unterzeichnung durch den Stiftungsvorstand nach 
Erteilung der staatlichen Anerkennung der Wieland-Stiftung Biberach rechtswirksam. 
 
 
Biberach, den  
 
 
 
 
für die Stadt      für die Stiftung 
Roland Wersch, EBM    Thomas Fettback, Oberbürgermeister 
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Anlage 4a: Wieland-Archiv Biberach, Bestand am 30.04.2008: 
 
Briefe und Autographen:    
 
369     Eigenhändige Briefe Wielands  
120     Handschriften Wielands     
  52     Dekrete und Urkunden Wieland betreffend 
143     Briefe von Zeitgenossen  
417     Briefe von Vorfahren und Nachkommen Wielands     
  21     Handschriften von Justinus Heinrich Knecht und Theatergeschichte betreffend 
 
1.122   Briefe und Autographen 
 
 
Bücher und Zeitschriften: 
 
3100   C.M. Wielands Werke       
    62   Bücher aus Wielands eigener Bibliothek (fortgeführt in der Zeitgenössischen Lit.) 
  134   Sophie von La Roche-Sammlung 
  161   Justin Heinrich Knecht Sammlung* 
  156   Stadtgeschichte und Theater-Sammlung*        
    53   Theologie und Recht (Peucer-Sammlung)    
5346   Zeitgenössische Literatur 
5333    Wissenschaftliche Literatur    
1188   Zeitschriften (nicht inventarisiert) 
 
15.593  Bücher und Zeitschriften 
 
*Ab 1982 werden Neueingänge der Knecht-Sammlung bzw. ab 1988 Neueingänge der 
Stadtgeschichte und Theater-Sammlung in der Zugangsliste der Wissenschaftlichen Literatur 
geführt. 
 
 
Bild- und Objektsammlung 
 
11 Bilder aus Wielands Besitz stammend 
136 Bilder (Wielandstätten, Ansichten usw.) 
152 Bildnisse C. M. Wielands 
221 Bildnisse zu Zeitgenössischem, Einfluss und Wirkung 
26  Bilder und Bildnisse der Familien La Roche und Brentano 
61 Bildnisse von Nachkommen und Vorfahren C. M. Wielands 
40 Büsten und Medaillen 
35 Gläser, Teller und sonstige Gegenstände 
12 Schmucksachen 
 
694 Bilder und Objekte 








Anlage 4b: Bestand Wieland-Museum, Deposita im Museum Biberach. Stand: Mai 2008 


WM Nr. INVA INV Bezeichnung Größe  
Technik Bemerkungen 


MusKatalog, 
1975, Seite Standort 


  07550 2003/00021 


Theatertafel 
Klauflügel Johann Martin (Biberach 
1708-1784) 
Das Theater der Bürgerlichen 
Komödiantengesellschaft zu 
Biberach 
1749 


Öl/Holz 
68 x 83 cm 
100 x 103 x 7 cm 


Erworben 1895 durch die Stadt BC, 1910 dem 
Wieland-Museum übergeben, 1971 in die Städt. 
Slg. genommen. Eigentum des Wieland-Musuems 38 Mag3, FW 8, links 


000 07551 1989/10842 


Theatertafel 
Unbekannter Maler (evtl. Bernh. 
Neher d.Ä.) 
Huldigung an Apoll, den Gott der 
Musen 1792 


Öl/Holz 
64,5 x 55 cm 


Erworben 1901 als Geschenk der Biberacher Familie 
Schelle, 1910 dem Wieland-Museum überwiesen, 
1971 in die Städt. Slg. übernommen. 40 Mag3, FW 8, links 


000 07552 1989/11651 


Theatertafel 
Unbekannter Maler (evtl. Jos. Anton 
Neher) 
Die Tragische und die Komische 
Muse um 1800 


Öl/Holz 
80 x 56 cm 


Erworben als Stiftung der Biberacher Familie 
Schelle, 1910 dem Wieland-Museum überwiesen, 
1971 wieder in die Städt. Slg. übernommen 42 Mag3, FW 8, links 


000 07556 1989/11260 


Gemälde 
Gessner Salomon 
"Ideale Landschaft mit Motiven der 
Küste bei Sorrent" 


Öl/Holz 
45 x 61 cm 


Erworben als Vermächtnis von Wielands Urenkel 
Geh. Justizrat Dr. Karl Peucer. 54 Mag3, FW 2, links 


000 07557 1989/11261 


Gemälde 
Gessner Salomon 
"Ideale Landschaft" 


Öl/Holz 
45,8 x 61,3 cm 


Erworben als Vermächtnis von Wielands Urenkel 
Geh. Justizrat Dr. Karl Peucer. 54 Mag3, FW 2, links 


715 07553 0000/00000 


Gemälde 
Unbekannter Maler (vorher 
Langenbeck zugeschrieben) 
Bildnis der Sophie von La Roche, geb. 
von Gutermann zu Gutershofen 
(1730-1807) 
1764 


Öl/Lwd. 
63,5 x 48,5 cm 


Prof. Fritz Weizäcker in Heidenheim, Oberpräzeptor 
in Cannstatt, und Frau Hermine Fladt, geb. 
Weizäcker, in Vaihingen a.d.E. widmeten dieses 
Gemälde 1919 dem Wieland-Museum. Vormalige 
Besitzer: Rektor Dr. Paul Weizäcker in Calw (+1917), 
Prof. Dr. Ludwig Felix Ofterdinger in Ulm (+1896) 59 


Ausstellung 17.-19. 
Jh. 







000 07555 1989/10840 


Gemälde 
Niederländischer Manierist, 
Antwerpen 
"Höfische Szene" 
monogrammiert und datiert 1632 


Öl/Holz, 51 x 90 
cm 


Erworben als Schenkung des Geh. Justizrates Dr. 
Karl Peucer (Urenkel des Dichters Christoph Martin 
Wieland). 1969 aus dem Wieland-Museum 
übernommen. Ehemals Besitz des Leipziger 
Professors Benedict Carpzow (Wittenberg 
27.5.1595 - 30. 8.1666 Leipzig), der vielleicht 
bekannteste Jurist des 17. Jhs. in Deutschland. 66 


Mag1, FW 13, 
rechts 


000 07554 1989/10839 


Gemälde 
Tischbein Johann Heinrich 
"Bildnis des Grafen Stadion auf 
Warthausen" 
KOPIE Ende 18. Jh. 


Öl/Lwd. 
107,5 x 86,5 cm Kopie Ende 18. Jh. 76 


Mag3, Regal A, 
Fach 11, rechts 


000 07561 1993/17823 


Wappenstein der ehemaligen 
Stadtkanzlei 
Frey Daniel 
1730 


Sandstein 
62,5 x 75,5 x 7,5 
cm   81 


Ausstellung 
Stadtgeschichte, 
Container 8 


401 07560 0000/00000 


Grafik 
Copmann Peter 
"Bildnis des Philosophen Dr. Karl 
Leonhard Reinhold, 1821" 


Pastell auf 
Pergament 
54,5 x 44 cm Im Museum BC seit 14-02-2002 eingelagert. 85 


Mag1, in Karton 
aus W-M 


403 07559 1989/11430 


Grafik/Medaillon 
"Bildnis des Musikdirektors J.F. Kick, 
1828" 


Aquarell auf 
Elfenbein 
oval, 4,6 x 5,5 cm   93 


Mag3, langer Tisch, 
in Schublade 


000 07459 0000/00000 


Plastik 
Donndorf Adolf von 
"Bildnis des Dichters Chr. M. 
Wieland" 


Getönter Gips 
42,5 x 15 x 13,5 
cm 
Sign. re in der 
Plinte: A. 
Donndorf.   257 NICHT im Museum 


000 07460 0000/00000 


Plastik 
Klauer Ludwig 
"Bildniskopf des Dichters Chr. M. 
Wieland" 


Gips 
47 x 22,5 x 20 cm   259 NICHT im Museum 







000 07458 1993/16229 


Plastik 
Scheerer Theodor 
"Bildniskopf des Dichters Chr. M. 
Wieland" 
1880 


Getönter Gips 
62 x 37 x 22 cm 
sign. auf Rs: Th. 
Scheerer 1880   265 


Ausstellung 17.-19. 
Jh. 


000 05869 0 


Buch 
Lorenz Natter 
"Traité de la méthode antique de 
graver en pierres fines, compareé 
avec la méthode moderne et 
expliqueé en diverses planches" 
London 1754 


Papier und 
Kartonage 
bedruckt, Leder 
H 25 x B 22 x S 2 
cm 


Bereits vor 1989 im B-M-Museum gekennzeichnet 
als Leihgabe  
aus dem Wieland-Museum.   Mag1, PL 17/2 


Nr. WM Nr. INVA Bezeichnung  
Größe  
Technik Bemerkungen:  Seit 1997 im Museum Standort 


1 000   


Tisch-Uhr auf Sockel 
4-seitig verglast, braun, oben 2 
gedrehte Messing-"Türmchen" 


Metall, Holz, Glas 
H 40,5 x B 23,5 x T 
14,5 cm  Uhr 
H 10,5 x b 26 x T 
15 cm Sockel 1997 eingelagert Magazin 1 


2 000 07461 


Plastik, Medaillon 
Schlipf, Eugen 
"Reliefbild des Dichters Chr. M. 
Wieland", 1892 
bezeichnet unten: "E. Schlipf scp 92" 


Gips, Medaillon 
rund 
D = 50,5 x T 15 cm 1997 eingelagert 


Magazin 1 
KatalogMus 1975  
Seite 265 


3 000   
Büste 
"Karl" 


Gips, monochrom 
hellbeige,  
matt, gefasst 
H 55 x B 34 x T 23 
cm 1997 eingelagert Magazin 1 


4 000   
Büste 
"Bianca" 


Gips, monochrom 
hellbeige,  
matt, gefasst 
H 50 x B 31 x T 28 
cm 1997 eingelagert Magazin 1 


5+6 000   


2 Stück Gemälde: 
Landschaft mit Wald, Fluss, Ruine, 
Dorf Öl/Leinwand 1997 eingelagert Mag3 FW 4 







7 000   


Grafik 
A. Wirth 
Wieland im Schloss Warthausen 


Aquarell/Papier, 
verglast 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


8 000   


Gemälde 
C. Kath., Weimar 1911 
Häuserzeile Öl/Leinwand 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


9 000   


Grafik 
"Wieland", Pastell nach einem 
Gemälde von Ferd. Jagemann 


Pastell/Papier, 
verglast 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


10 000   
Gasthausschild 
Gasthaus zum Schwarzen Bären 


Ölfarbe auf Holz, 
beschädigt 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


11 181   


Gemälde 
Chr. M. Wieland 
gestiftet von Bonifaz Locher, 1917 


Öl/Blech?, kleine 
Arbeit 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


12 841   
Gemälde 
Thomas Adam Wieland Öl/Lwd/Holz 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


13 606   


Gemälde 
Antoni Fidel Flögel 
Bernh. Neher, 1738 Öl/Leinwand 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


14 000   


Gemälde 
Luisa Franziska Hasin 
von AF Grote Öl/Leinwand 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


15 000   


Gemälde 
Porträt einer Frau 
KEINE Bezeichnung oder Nr. Öl/Leinwand 1997 eingelagert Mag3 FW 4 


16 000   


Gemälde 
Georg Oswald May 
Chr. M. Wieland 
1779 Öl/Leinwand 1997 eingelagert Ausstellung 17.-19. Jh. 


Karton WM Nr. Bezeichnung 
alle Arbeiten sind gerahmt / Seit 2002 im Museum Liste 


01 90 Zürich,  Am Ausfluss der Limath Blatt 1 


01 436 Joh. Heinr. Voss Blatt 1 


01 78 Wielands Haus in Weimar Blatt 1 


01 394 Goethe, nach May, 1779 Blatt 1 







01 395 Herzogin Amalie von Weimar Blatt 1 


01 4 Johann Gottfried Reyher Blatt 1 


01 450 J. G. Zimmermann Blatt 1 


01 608 Euripedes Blatt 1 


01 609 W. Shakespeare Blatt 1 


01 407 Fritz Mayer (Fotografie) Blatt 1 


01 56 Kirche St. Magdalena - Jul. Baur Blatt 1 


01 192 C.M. Wieland, von Heinsius - Fotografie Blatt 1 


01 193 C.M. Wieland, von Relief Druck Blatt 1 


01 406 Reinhold Schelle - Fotografie Blatt 1 


01 61 Oberholzheimer Kirche - Jul. Baur Blatt 1 


02 72 Goldene Hochzeit Reinhold Schelle Blatt 2 


02 198 C.M. Wieland, von F. Huot, 1788 Blatt 2 


02 440 M. Christoph, Heinrich Hauff Blatt 2 


02 398 Joh. G. Zell Blatt 2 


02 7 Aristipp (Nachlass Peucer) Blatt 2 


02 86 
Theaterzettel "Oberon", vom 5. Sept. 1833, Königl. 
Sächs. Hoftheater Blatt 2 


02 8 Amor, 1755 Blatt 2 


02 763 Maximiliane Brentano Blatt 2 


02 50 Das Lindele, Eberhard Emminger Blatt 2 


02 13 Wielands Lebensdaten Blatt 2 


02 191 C.M. Wieland, von Jagemann/Steinla, 1806 Blatt 2 


02 281 Vermeintlich C.M. Wieland, von Füssli Blatt 2 


02 516 G.E. Lessing Blatt 2 


02 130 Bettina von Arnim Blatt 2 


03 53 Die Heimat der Familie Wieland, von A.Wirth Blatt 3 







03 99 C.M. Wielands Denkmal in Tiefurt u.a., von A. Wirth Blatt 3 


03 0 Jesus, aus dem Nachlass Peucers, keine WM-Nr. Blatt 3 


03 0 
Stich von Landschaft, aus dem Nachlass Peucers, 
keine WM-Nr. Blatt 3 


03 0 Briefmarkensammlung, keine WM-Nr. Blatt 3 


03 602 Johann Carl von Gutermann Blatt 3 


03 515 Torquato Tasso Blatt 3 


03 3 La Cascade - Der Wasserfall Blatt 3 


03 603 Johann Caspar Lavater Blatt 3 


03 95 Illustration zu Wielands Idris Blatt 3 


03 62 
Schloss Warthausen, 1781, von J. Tischbein d.Ä., 
Radierung Blatt 3 


03 059 
Ansicht von Oberholzheim bei Ulm, 1854, von 
Theodor Braun gezeichnet Blatt 3 


03 452 Johann Jakob Bodmer Blatt 3 


04 011 Weimar Blatt 4 


04 764 Sophie Brentano Blatt 4 


04 042 C.M. Wieland, nach May v. Liebe Blatt 4 


04 042 Abraham opfert seinen Sohn, von J.J. Angelin Blatt 4 


04 043 Ruhendes Hirtenmädchen, von J.J. Angelin Blatt 4 


04 044 Hirten mit Vieh, von J.J. Angelin Blatt 4 


04 501 Rudolphus Carolos F. Maximilianos Blatt 4 


04 446 Salomon Gessner Blatt 4 


04 420 Johann Alxinger Blatt 4 


04 500 C.H. Koch Blatt 4 


04 393 Julie von Bondeli Blatt 4 


04 432 F.H. Jacobi Blatt 4 


04 400 J. Hochmann Blatt 4 







04 425 J.J. Eschenburg Blatt 4 


04 421 J.J. Bode Blatt 4 


04 426 T.P. von Gebler Blatt 4 


04 460 Lorenz Zellweger Blatt 4 


04 502 Lodovico Aristo Blatt 4 


04 496 Anna Amalia Blatt 4 


04 399 J.J. Gutermann Blatt 4 


04 055 Wielandhaus beim Strauß Blatt 4 


04 058 Schloss Warthausen Blatt 4 


04 000 Bern von der Morgen-Seite, keine WM-Nr. Blatt 4 


04 610 Cicero Blatt 4 


05 003 Reyer Blatt 5 


05 002 Reyer Blatt 5 


05 019 
Beschreibung von Wielands literarischer Tätigkeit 
im Gartenhaus Blatt 5 


05 765 Clemens Brentano Blatt 5 


05 009 Wandernde Musikanten Blatt 5 


05 000 Melanchton, keine WM-Nr. Blatt 5 


05 499 Johann Wilhelm Ludwig Gleim Blatt 5 


05 430 Chr. Wilhelm Hufeland Blatt 5 


05 472 Johann Caspar Ott Blatt 5 


05 455 Johann Georg Sulzer Blatt 5 


05 405 Prof. Bernhard Seuffert Blatt 5 


05 010 Tulifante Blatt 5 


05 766 Christian Brentano Blatt 5 


06 000 Birkenwald, keine WM-Nr. Blatt 6 


06 000 Tempellandschaft, keine WM-Nr. Blatt 6 







06 401 Karl Leonhard Reinhold, Kreidezeichnung Blatt 6 


06 066 
Wielands Geburtshaus und Grabstätte, von A. 
Wirth Blatt 6 


06 006a 
Emilia Bertsch, aus Peucer Familie (getrennte 
Zählung) Blatt 6 


07 067 Wielands Grab zu Oßmannstedt Blatt 7 


07 031 Landschaft, von Charlotte Geßner Blatt 7 


07 845 Maximilian Peucer Blatt 7 


07 052 Biberach, von Thomas Adam Wieland Blatt 7 


07 007 Aristipp und Lais im Hain der Nymphen Blatt 7 


08 005 Strong Gale Blatt 8 


08 006 The Water Mill Blatt 8 


09 035 Houn und Scherasmin auf der Flucht Blatt 8 


09 028 ohne Bezeichnung Blatt 8 


10 000 Goethe am Fenster, keine WM-Nr. Blatt 8 


10 000 Sophie im Wechselrahmen, keine WM-Nr. Blatt 8 


10 000 Wieland-Wörter im Wechselrahmen, keine WM-Nr. Blatt 8 


11 004 Le Soir, der Abend. einzeln verpackt Blatt 9 


12 196 Wieland, Hüftbild v. A. Graff, einzeln verpackt Blatt 9 


13 844 Dr. Carl Reinhold, einzeln verpackt Blatt 9 


14 843 Dr. Carl Peucer, einzeln verpackt Blatt 9 


15 000 


Ramberg, Johann Heinrich, 
40 Stück Originale, Aquarelle zu "Oberon" 
in 3 Schubern Blatt 9 


16 000 


Büste 
Reinhold Schelle 
H 55 x B 31 x T 26 cm,  
Gips, monochrom hellbeige, glänzend, gefasst Blatt 9 


 








Anlage 5 11.11.2008


Kapitalstock 
Periode 1 Zinssatz Kapitalertrag Inflation


Reale 
Werter-


haltung = 
Kaufkraft-


erhalt


Wert- 
erhaltung 


nach 
Steuerrecht 


= max. 1/3 
des Ertrags


Ausschüttung/a 
Kaufkrafterhalt


Ausschüttung/b 
nach Steuerrecht


2.835.000 €  4,5% 127.575 €      2,50% 70.875 €      42.482 €      56.700 €              85.093 €               (+335.000 €)
2.835.000 €  5,0% 141.750 €      2,50% 70.875 €      47.203 €      70.875 €              94.547 €               (+335.000 €)
3.500.000 €  4,5% 157.500 €      2,50% 87.500 €      52.448 €      70.000 €              105.053 €             ursprüngliche Zielgröße GR-Beschluss (als matching fund)
5.000.000 €  4,5% 225.000 €      2,50% 125.000 €   74.925 €      100.000 €           150.075 €             
Kapitalstock 


Periode 2
2.877.482 €  4,0% 115.099 €      2,50% 71.937 €      38.328 €      43.162 €              76.771 €               
2.882.203 €  5,0% 144.110 €      2,50% 72.055 €      47.989 €      72.055 €              96.121 €               
3.552.448 €  4,5% 159.860 €      2,50% 88.811 €      53.233 €      71.049 €              106.627 €             
5.074.925 €  4,5% 228.372 €      2,50% 126.873 €   76.048 €      101.499 €           152.324 €             


8.000 €                 
15.000 €               
72.500 €               


95.500 €               


mit Zustiftung BF-Stiftung/WG/Kress-Stiftung


 •            50 % in Anlehnung an TVÖD EG    8, Stufe 3 =  19.000 €.


Kosten, die die Wieland-Stiftung trägt:
Bestandserweiterung


Sachmittel inkl. Veranstaltungen


Ertrag und Verteilung der Stiftungsmittel - Musterrechnungen


Die Kosten für Gebäude, Bewirtschaftung und "Museales" = Weberhaus und Gartenhaus 
trägt die Stadt wie bisher (Ca. 15.000 davon gehören eigentlich ins Museumsbudget wg. 


Weberhaus!)  Hinzu kommen vorerst Büro- und EDV-Anschaffungen sowie 
Ersatzbeschaffungen. (Moderne Grundausstattung ist vorhanden.) 44.600 €              


(Wie bisher, aber: Ausstiegsklausel in §§ 8 & 9 des 
Übereignungs- und Nutzungsvertrags)


(Rechnung 2002 = 50.904 €.)Die Personalkosten belaufen sich auf ca. 


mit Zustiftung BF-Stiftung/WG/Kress-Stiftung


Zielgröße


•         100 % in Anlehnung an TVÖD EG 12, Stufe 3 =  53.500 €


Stiftungsberechnung.xls





